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Erwägungen
E. 1
Am 7. Juli 2024 reichte A.___ u.a. bei der Staatsanwaltschaft eine Eingabe ein. Daraus ist � soweit leserlich und verständlich � zu entnehmen, dass in den letzten Tagen mehrmals jemand ohne seine Zustimmung in seiner Wohnung gewesen sei. Seit dem 17. und 19. April 2024, wo er entführt und verletzt worden sei, könne er nicht mehr alles tun, was er tun sollte. Er zeige die Beklagten an. Die Staatsanwaltschaft wies die Eingabe am 31. Juli 2024 an ihn zurück und gab ihm Gelegenheit, die Eingabe bzw. die darin erwähnten Sachverhalte bis 23. August 2024 zu präzisieren bzw. näher zu erläutern, ansonsten sie unbeachtet bleibe und eine Nichtanhandnahmeverfügung erlassen werde.
Mit Verfügung vom 22. August 2024 nahm die Staatsanwaltschaft die Strafanzeige betreffend Freiheitsberaubung und Entführung sowie Körperverletzung und Hausfriedensbruch mit der Begründung nicht an die Hand, aus den rudimentären Angaben in der Strafanzeige habe kein genügender Tatverdacht betreffend eine strafbare Handlung erkannt werden können, worauf diese A.___ zur Präzisierung zurückgewiesen worden sei. Diese Verfügung habe A.___ nicht abgeholt, was aber nichts daran ändere, dass die Verfügung als zugestellt gelte. Es sei völlig unklar, wem welches strafrechtliche Verhalten vorgehalten werde. Die Anzeige sei daher nicht an die Hand zu nehmen.
E. 2
Gegen diese Verfügung erhob A.___ am 12. September 2024 Beschwerde. Seine Rechtsvertreterin sei in den Ferien. Er bitte daher, dass ihm die 10-tägige Beschwerdefrist bis 4. Oktober 2024 verlängert werde. Der von ihm angeklagte Tatbestand habe ihn so aus der «Komfortzone» gerissen, dass er kaum mehr habe arbeiten können. Das Schreiben vom 31. Juli 2024 habe er nicht erhalten. Deshalb habe er auch keine weitergehenden Informationen liefern können. Der Polizei könne er auch nicht mehr trauen.
E. 3
Die Beschwerde erweist sich folglich als unbegründet und ist entsprechend abzuweisen.
E. 4
Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass keine Nachfrist zur ergänzenden Begründung der Beschwerde gesetzt werden musste. Einerseits ist festzuhalten, dass der Beschwerdeführer die Beschwerde, wenn auch knapp, begründet hat. Andererseits erlaubt Art. 385 Abs. 2 StPO gemäss mehrfach bestätigter Rechtsprechung des Bundesgerichts nicht, eine mangelhafte Beschwerdebegründung zu ergänzen. Die Bestimmung bezweckt einzig, den Rechtsuchenden vor einem überspitzten Formalismus seitens der Behörden zu schützen. Es ist eine allgemeine Verfahrensregel, dass die Begründung vollständig in der Beschwerdeschrift selbst enthalten sein muss. Diese kann somit nicht später ergänzt oder korrigiert werden, zumal die Anwendung von Art. 385 Abs. 2 StPO nicht dazu dienen darf, die Tragweite von Art. 89 Abs. 1 StPO, welcher das Erstrecken gerichtlicher Fristen verbietet, zu umgehen (Urteile 1B_232/2017 vom 19. Juli 2017 E. 2.4.3 mit Hinweisen).
E. 5
Bei diesem Ausgang des Verfahrens gehen dessen Kosten zu Lasten des Beschwerdeführers. Sie sind auf CHF 300.00 festzusetzen.
Da der Beschwerdeführer bereits in einem anderen Verfahren die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege beantragt hatte (vgl. auch Beschwerdebeilage), wurde darauf verzichtet, eine Sicherheitsleistung zu verlangen. Ein allfälliges Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege hätte vorliegend abgewiesen werden müssen. Gemäss Art. 29 Abs. 3 BV hat jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Diese Bestimmung konkretisiert Art. 136 StPO. Nach dessen Absatz 1 lit. a gewährt die Verfahrensleitung der Privatklägerschaft für die Durchsetzung ihrer Zivilansprüche ganz oder teilweise die unentgeltliche Rechtspflege, wenn die Privatklägerschaft nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und die Zivilklage nicht aussichtslos erscheint. Der Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege bezweckt, jedem Betroffenen ohne Rücksicht auf seine finanzielle Situation tatsächlich Zugang zum Gerichtsverfahren zu vermitteln und die effektive Wahrung seiner Rechte zu ermöglichen. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind als aussichtslos Begehren anzusehen, bei denen die Gewinnaussichten beträchtlich geringer sind als die Verlustgefahren und die deshalb kaum als ernsthaft bezeichnet werden können. Dagegen gilt ein Begehren nicht als aussichtslos, wenn sich Gewinnaussichten und Verlustgefahren ungefähr die Waage halten oder jene nur wenig geringer sind als diese. Massgebend ist, ob eine Partei, die über die nötigen Mittel verfügt, sich bei vernünftiger Überlegung zu einem Prozess entschliessen würde (Urteil 1B_99/2020 vom 23. Juni 2020 mit Hinweisen).
Es ist davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer, wenn er über die nötigen Mittel verfügen würde, sich kaum zu diesem Beschwerdeverfahren entschieden hätte. Die Beschwerde war aussichtslos.
Ein Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege wäre daher abzuweisen gewesen.
Demnach wirdbeschlossen:
1.Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.Die Kosten des Verfahrens von total CHF 300.00 gehen zu Lasten des Beschwerdeführers.
Rechtsmittel: Gegen diesen Entscheid kanninnert 30 Tagenseit Erhalt des begründeten Urteils beim BundesgerichtBeschwerde in Strafsacheneingereicht werden (Adresse: 1000 Lausanne 14). Die Frist beginnt am Tag nach dem Empfang des begründeten Urteils zu laufen und wird durch rechtzeitige Aufgabe bei der Post gewahrt. Die Frist ist nicht erstreckbar. Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten. Für die weiteren Voraussetzungen sind die Art. 78 ff. und 90 ff. des Bundesgerichtsgesetzes massgeblich.
Im Namen der Beschwerdekammer des Obergerichts
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